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29. Internationale Deutsche Meisterschaften

für Menschen mit Behinderung

Ausschreibung für Vereine des
Deutschen Behindertensportverbandes e. V.

Abteilung Schwimmen

Termin: Donnerstag, 16. April bis Sonntag, 19. April 2015

Veranstalter: Deutscher Behindertensportverband e.V. - Abteilung Schwimmen
Ausrichter: Paralympischer Sport Club Berlin e.V. in Zusammenarbeit mit dem

Behinderten Sportverband Berlin e.V.

I. Wettkampfstätte Schwimm- und Sprunghalle im Europa Sportpark
Paul – Heyse – Straße 26
10407 Berlin

Schwimmbecken: Wettkampfbecken, 50 x 25m
Wassertiefe: 3m
Wassertemperatur: 26°C
Anzahl der Bahnen: 10
Art der Leinen: Wellenkillerleinen
Zeitmessung: elektronische Zeitmessung

Das separate Ein- und Ausschwimmbecken steht während des gesamten WK zur Verfügung.
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II. Klassifizierung, Training und Mannschaftsleitersitzung

Nur Schwimmer mit einer gültigen nationalen oder internationalen Klassifizierung sind zu den
Internationalen Deutschen Meisterschaften (IDM) im Schwimmen zugelassen. Schwimmer, ohne
Klassifizierung werden vom Wettkampf ausgeschlossen. Das Meldegeld verfällt an den
Ausrichter.

1. Internationale Klassifizierung

Es wird eine internationale Klassifizierung für körperbehinderte und sehbehinderte Athleten
angeboten. Sportler, die international klassifiziert werden sollen, erhalten eine Information über
ihren Termin. Die Klassifizierungen finden von Montag, den 13. bis Mittwoch, den
15.04.2015 statt. Bitte bei der Anreise beachten!

2. Nationale Klassifizierung

Deutsche Sportler mit einer nationalen Klassifizierung sind bei den Internationalen Deutschen
Meisterschaften im Schwimmen für Menschen mit Behinderung startberechtigt.

Bei der IDM 2015 findet keine nationale Klassifizierung statt. Klassifizierungen werden auf
Veranstaltungen im Jahresverlauf durchgeführt. Über die Termine und Orte finden Sie alle
Informationen auf unserer Abteilungsseite www.abteilung-schwimmen.de.

3. Training
Es gibt von Montag bis Mittwoch limitierte Trainingsmöglichkeiten in der SSE. Training ist möglich
Montag zwischen 10.00 Uhr und 18.30 Uhr, Dienstag und Mittwoch zwischen 07.00 Uhr und
18.30 Uhr, aber nur zu vorher vereinbarten Trainingszeiten und auf im Trainingsplan
zugeteilten Bahnen. Dafür kontaktieren Sie bitte Matthias Ulm (matthias.ulm@berliner-
schwimmteam.de).

4. Mannschaftsleitersitzung
Die Mannschaftsleitersitzung findet am Mittwoch, den 15.04.2015 um 18.30 Uhr in der SSE statt.
Die Besprechung wird im Vorstartraum (100m) am Sprungbecken stattfinden.
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II. Wettkampfprogramm

Einlass: 07.00 Uhr Beginn 09.00 Uhr Einlass: 07.00 Uhr Beginn 09.00 Uhr Einlass: 07.00 Uhr Beginn 09.00 Uhr Einlass: 07.00 Uhr Beginn 09.00 Uhr
WK Strecke w/m Wertung WK Strecke w/m Wertung WK Strecke w/m Wertung WK Strecke w/m Wertung

1 400m Lagen m E 12 50m Schmetterling w VL 24 400m Freistil w VL 34 200m Freistil w VL

SM 6 - 14, AB S 1 - 14, AB S 1 - 14, AB S 1 - 14, AB

2 800m Freistil w E 13 200m Lagen m VL 25 400m Freistil m VL 35 100m Freistil m VL

S 1 - 14, AB SM 3 - 14, AB S 1 - 14, AB S 1 - 14, AB

3 150m Lagen m VL 14 100m Freistil w VL 26 150m Lagen w VL 36 100m Brust w VL

SM 1 - 4 S 1 - 14, AB SM 1 - 4 SB 1 - 14, AB

4 100m Schmetterling w VL 15 200m Schmetterling m E 27 100m Brust m VL 37 50m Schmetterling m VL

S 2 - 14, AB S 5 - 14, AB SB 1 - 14, AB S 1 - 14, AB

5 200m Freistil m VL 16 50m Rücken w VL 28 200m Rücken w E 38 200m Lagen w VL

S 1 - 14, AB S 1 - 14, AB S 1 - 14, AB SM 3 - 14, AB

6 100m Rücken w VL 17 800m Freistil m E 29 50m Freistil m VL 39 50m Rücken m VL

S 1 - 14, AB S 1 - 14, AB S 1 - 14, AB S 1 - 14, AB

7 100m Schmetterling m VL 18 200m Brust w E 30 50m Brust w VL 40 4x50m Lagen mixed E

S 2 - 14, AB SB 1 - 14, AB SB 1 - 14, AB S/SB/SM 1 - 14, AB

8 50m Freistil w VL 19 50m Brust m VL 31 200m Rücken m E

S 1 - 14, AB SB 1 - 14, AB S 1 - 14, AB

9 200m Brust m E 20 400m Lagen w E 32 200m Schmetterling w E

SB 1 - 14, AB SM 6 - 14, AB S 5 - 14, AB

10 4x100m Freistil w E 21 100m Rücken m VL 33 4x50m Freistil mixed E

S 1 - 14, AB S 1 - 14, AB S 1 - 14, AB

11 4x100m Freistil m E 22 4x100m Lagen w E

S 1 - 14, AB S/SB/SM 1 - 14, AB

23 4x100m Lagen m E

S/SB/SM 1 - 14, AB

Beginn: 16.00 Uhr Beginn: 16.00 Uhr Beginn: 16.00 Uhr Beginn: 16.00 Uhr
WK Strecke w/m Wertung WK Strecke w/m Wertung WK Strecke w/m Wertung WK Strecke w/m Wertung

103 150m Lagen m A+B 112 50m Schmetterling w A+B 124 400m Freistil w A+B 134 200m Freistil w A+B

203 150m Lagen m J 212 50m Schmetterling w J 224 400m Freistil w J 234 200m Freistil w J

104 100m Schmetterling w A+B 113 200m Lagen m A+B 125 400m Freistil m A+B 135 100m Freistil m A+B

204 100m Schmetterling w J 213 200m Lagen m J 225 400m Freistil m J 235 100m Freistil m J

105 200m Freistil m A+B 114 100m Freistil w A+B 126 150m Lagen w A+B 136 100m Brust w A+B

205 200m Freistil m J 214 100m Freistil w J 226 150m Lagen w J 236 100m Brust w J

106 100m Rücken w A+B 119 50m Brust m A+B 127 100m Brust m A+B 137 50m Schmetterling m A+B

206 100m Rücken w J 219 50m Brust m J 227 100m Brust m J 237 50m Schmetterling m J

107 100m Schmetterling m A+B 116 50m Rücken w A+B 130 50m Brust w A+B 138 200m Lagen w A+B

207 100m Schmetterling m J 216 50m Rücken w J 230 50m Brust w J 238 200m Lagen w J

108 50m Freistil w A+B 121 100m Rücken m A+B 129 50m Freistil m A+B 139 50m Rücken m A+B

208 50m Freistil w J 221 100m Rücken m J 229 50m Freistil m J 239 50m Rücken m J

Legende: E Entscheidung (1000 Pkt.) A+B A- und B-Finale Quali nach 1000 Pkt.
VL Vorläufe, Startklassenwertung J Jugendfinale (nur GER) Quali nach 1000 Pkt.

Finals Finals

2. Abschnitt 4. Abschnitt

Vorläufe und Entscheidungen Vorläufe und Entscheidungen

Sonntag 19. April 2015
5. Abschnitt

Vorläufe und Entscheidungen

Samstag 18. April 2015Donnerstag 16. April 2015
1. Abschnitt

Vorläufe und Entscheidungen

3. Abschnitt 7. Abschnitt

Finals

8. Abschnitt

www.idm-schwimmen.de

Finals

6. Abschnitt

Freitag 17. April 2015
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IV. Allgemeine Bestimmungen

Es gelten die Klassifizierungsordnung (KO), die Wettkampfordnung (WO), die Rechtsordnung
(RO) und die Anti - Doping – Bestimmungen (ADB) des Deutschen Behindertensportverbandes
e.V. (DBS) – Abteilung Schwimmen in der aktuellen Fassung.
Für die Wettkämpfe finden als Internationale Meisterschaft die Wettkampfbestimmungen des IPC
Swimming Anwendung (vgl. Wettkampfbestimmungen DBS – Schwimmen).

Alle Wettkämpfe werden nach der Ein-Startregel durchgeführt.

1. Anti-Doping

Doping ist nach den Bestimmungen des Deutschen Behindertensportverbandes e.V. (DBS-NPC)
verboten. Es gelten der Anti–Doping Code des DBS sowie die Regelwerke der WADA, der NADA
und bei Internationalen Veranstaltungen die Anti-Doping-Regelwerke des betreffenden Internati-
onalen Sportfachverbandes (gesamt: Anti-Doping-Regelwerke).
Mit der Abgabe der Meldung zur Veranstaltung erkennt der Teilnehmer / die Teilnehmerin
die Anti–Doping Regelwerke in ihrer jeweils gültigen Fassung an (abrufbar unter www.dbs-
npc.de).
Dopingkontrollen können stichprobenartig durchgeführt werden.
Mit der Abgabe der Meldung zur Veranstaltung erkennt der Teilnehmer/die Teilnehmerin
für Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit den Anti-Doping-Regelwerken die Zu-
ständigkeit der NADA für das Ergebnismanagementverfahren und das Disziplinarverfah-
ren gem. NADA-Code und die Zuständigkeit des Deutschen Sportschiedsgerichts bei der
Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit in Köln für ein streitiges Verfahren in 1.
Instanz, auch für den einstweiligen Rechtsschutz, gem. der DIS-
Sportschiedsgerichtsordnung unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges an.
Jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin ist selbst dafür verantwortlich, bei der therapeutisch not-
wendigen Einnahme von dopingrelevanten Medikamenten, die auf der aktuellen WADA-
Verbotsliste stehen, rechtzeitig eine medizinische Ausnahmegenehmigung (TUE) zu beantragen
und eine gültige TUE / gültiges Attest bei einer Dopingkontrolle in Kopie abzugeben:
- für Athleten ohne Testpoolzugehörigkeit gilt: vorlegen eines Nachweises bei ärztlich verord-

neten Medikamenten und deren Einnahme (ärztliches Attest mit Diagnose(n) in Kopie nicht
älter als 12 Monate!),

- für Athleten im NADA-Testpool (ATP, NTP oder RTP) gilt: die Einnahme verbotener, aber
therapeutisch notwendiger Medikamente ist durch eine gültige med. Ausnahmegenehmigung
(TUE) nachzuweisen.

Auskunft über die Dopingrelevanz von Medikamenten erteilt die NADA-Medikamentendatenbank
unter www.nadamed.de
Weitere Informationen zum TUE-Verfahren unter www.nada.de und unter www.dbs-npc.de (Rub-
rik Anti-Doping).
Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den zuständigen DBS-Sportarzt oder an das Referat
Medizin / Anti-Doping im DBS.

2. Teilnahme- und Startberechtigung

Teilnahmeberechtigt nach dieser Ausschreibung sind die Mitglieder von Vereinen und
Startgemeinschaften, die einem im DBS angeschlossenen Landesverband oder Fachverband
angehören und im Besitz der Verbandsrechte sind.

Zur Teilnahme an den Wettbewerben werden nur Sportler zugelassen, die bei der
Abteilung Schwimmen registriert sind, für die bis zum Veranstaltungsbeginn die
Jahreslizenzgebühr bezahlt ist (siehe Punkt V - Jahreslizenzgebühr) und für die eine
persönlich unterschriebene Einverständniserklärung vorliegt.
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Die Startberechtigung beschränkt sich auf Schwimmer mit einer gültigen Klassifizierung
und Sportgesundheitsbescheinigung. Die Sportgesundheitsuntersuchung darf am Tag der
Veranstaltung nicht älter als 12 Monate sein (Stichtag: 16. April 2014). Alle
Sportgesundheitsbescheinigungen sind unaufgefordert bis zum Abschnittsbeginn, in dem
erstmals gestartet wird, im Wettkampfbüro zur Kontrolle beim Startordner abzugeben. Alle
Sportgesundheitsbescheinigungen für alle an der IDM teilnehmenden Sportler eines Vereins sind
zusammen abzugeben. Nach der Kontrolle werden diese im Wettkampfbüro in die Fächer der
Vereine verteilt.

Aktive des Jahrgangs 2005 dürfen maximal sechs Mal (6x incl. Finals und Staffeln!) am Tag
starten (Jugendschutz). Meldungen des Jahrgangs über 400m Lagen, 800m Freistil und 200m
Schmetterling sind aus o. g. Grund nicht zulässig. Eingehende Meldungen, die diesem Absatz
nicht genügen, werden automatisch gestrichen. Das Meldegeld verbleibt beim Ausrichter.

Für die Veranstaltung wurden Pflichtpunktzahlen (siehe Punkt 13 – Erhöhtes nachträgliches
Meldegeld) festgelegt. Bei Verstößen gegen diese Bestimmungen werden Ordnungsmaßnahmen
verhängt. Dem Wettkampfprotokoll wird eine Liste der festgestellten Beanstandungen beigefügt,
die Grundlage für die Einleitung von Ordnungsmaßnahmen sind.

3. Kampfgericht

Das Kampfgericht wird vom Kampfrichterobmann des DBS – Schwimmen berufen und
eingesetzt. Aufgrund einer parallel zur IDM stattfindenden IPC Kampfrichteraus-/-fortbildung
werden bestimmte Positionen des Kampfgerichts durch den Obmann mit englisch sprechenden
IPC Kampfrichter besetzt.

4. Besondere Startbeschränkungen für die Strecken über 800m Freistil und 400m Lagen

Über die 800m Freistil und 400m Lagen der Frauen und Männer werden jeweils nur zwei Läufe in
der offenen Klasse (OK) zugelassen. Hierbei werden die 20 besten Meldungen, nach der 1000
Punkte-Tabelle des DBS – Schwimmen, berücksichtigt. Als Meldezeiten werden nur
nachgewiesene Zeiten anerkannt. Alle Meldungen darüber hinaus werden zurückgewiesen. In
diesen Fällen erfolgt nach dem Meldeschluss eine schriftliche Information.
Das Meldegeld wird erstattet. Der Jahrgang 2005 ist nicht startberechtigt für diese Wettkämpfe.

5. Setzen der Vorläufe und Entscheidungen

Alle Wettkämpfe der Vormittagsabschnitte werden als Entscheidungen nach Meldezeiten sortiert.
Die Endläufe werden als Endlauf, entsprechend § 123 der Wettkampfbestimmungen des DBS -
Abt. Schwimmen gesetzt.

6. Endläufe / Finals

Es werden in den als Finale ausgeschriebenen Wettkämpfen zwei Läufe in der Offenen Klasse –
A- und B-Finale – und ein Lauf für die Jugendklassen nach Punktsystem ohne Klassenwertung
durchgeführt.
Für die Finals in der offenen Klasse qualifizieren sich jeweils die zehn Punktbesten (A Finale: 1-
10., B Finale: 11-20.) aus den Vorläufen nach der 1000 Punkte-Tabelle des DBS – Schwimmen
der offenen Klasse.
Das Jugendfinale wird als rein nationales Finale geschwommen. Hierfür qualifizieren sich die
nächsten zehn Punktbesten aller Jugendaltersklassen (A-D) der deutschen Vereine aus den
Vorläufen nach der 1000 Punkte-Tabelle des DBS – Schwimmen. Startet ein Jugendlicher im A
oder B-Finale, fließt seine Leistung bei Startberechtigung im Jugendfinale in diese Wertung ein.
Unabhängig von den in den Finals erzielten Zeiten, wird hierbei immer gewertet: A-Finale vor B-
Finale vor Jugendfinale.
Folgende Wettkämpfe werden als time final geschwommen: 800m Freistil, 200m Rücken, 200m
Brust, 200m Schmetterling, 400m Lagen, alle Staffeln.
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Für den Fall eines rechtzeitigen Abmeldens gemäß WB für die Finals werden je Finale fünf
Ersatzschwimmer nominiert, die entsprechend der Anzahl abgemeldeter Schwimmer
nachrücken. Der Verzicht auf einen Nachrückerplatz ist ebenfalls abmeldepflichtig.
Ein nicht Antreten im Finale ohne vorherige Abmeldung wird mit einer Strafe von 50€ belegt,
außer bei nachweislichen medizinischen Gründen.

7. Staffeln

Die Staffelwertung erfolgt offen nach Punkten. Dabei werden die 1000-Punkte-Zeiten der
einzelnen Staffelteilnehmer für die jeweilige Strecke/Disziplin addiert. Die Summe bildet dann die
1000-Punkte-Zeit, nach dem dann die entsprechenden Punkte berechnet werden. Die Staffel mit
der höchsten Punktzahl ist Sieger.
Bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften sind Verbandsstaffeln möglich. Alle
Staffelteilnehmer müssen aus Vereinen stammen, die dem gleichen Landesverband angehören.
Verbandsübergreifende Staffeln sind nicht möglich. Starten weibliche Teilnehmer bei männlichen
Staffeln gilt §101 Abs. 4 WB.

8. Wertung und Auszeichnung

a) A-Finale: „Internationaler Deutscher Meister“
Wertung nach der 1000 Punkte-Tabelle, Medaillen 1.- 3., Urkunden 1.– 10.

b) A-, B- und Jugendfinale, nationale Wertung: „Deutscher Jugendmeister“
Wertung für die Jugend (A - D) nach der 1000 Punkte-Tabelle, Medaillen 1. bis 3.,
Urkunden 1. – 10., A-Finale geht vor B-Finale, geht vor Jugendfinale

c) Entscheidung Offene Klasse: „Internationaler Deutscher Meister“
Wertung nach der 1000 Punkte-Tabelle (siehe Anhang, Medaillen 1.- 3., Urkunden 1.– 3.
Bei den Staffeln gewinnt die Punktbeste Staffel.

d) in den Vorläufen: „Internationaler Deutscher Meister der Startklasse“
Wertung in den Startklassen S1 – S14, AB, Medaillen 1. – 3., Urkunden 1. – 3.
„Internationaler Deutscher Meister der Altersklasse“
Wertung in den Jugendaltersklassen Jugend A – D und den Mastersaltersklassen
Masters 1 – 3 nach der 1000 Punkte-Tabelle, Medaillen 1. – 3., Urkunden 1. – 3.

Siegerehrungen werden für alle Wertungen durchgeführt.
Der Zeitpunkt und Ort der Siegerehrungen richtet sich nach den organisatorischen
Gegebenheiten und wird per Ansage bekanntgegeben.
Die Ehrungen sind Bestandteil des Wettkampfes. Medaillen und Urkunden werden nicht per
Post nachgereicht.

Sonderwertungen

Punktbeste Leistung:
Über alle Wettkämpfe findet jeweils für weibliche und männliche Aktive eine Wertung nach der
1000-Punkte-Tabelle statt. Geehrt werden die 6 Aktiven weiblich und männlich mit der
punktbesten Leistung. Hierfür werden durch einen Sponsor Prämien ausgelobt (1. 600€, 2. 350€,
3. 250€, 4. 150€, 5. 100€, 6. 50€). Medaillengewinner der A-Finals erhalten ein Preisgeld in Höhe
von 100€, 75€, 50€ für 1. bis 3.
Auf Grund rechtlicher Bestimmungen ist die persönliche Anwesenheit des Aktiven bei der Ehrung
Voraussetzung! Ist ein Aktiver nicht persönlich anwesend, rückt der Nächstplatzierte automatisch
nach.

Birgitta Blomquist Wanderpokal:
Die Abteilung Schwimmen vergibt die Birgitta Blomquist Wanderpokale für die beste weibliche
und männliche internationale Wettkampfleistung deutscher Schwimmer im Jahr 2014.
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Sonderpreise „Trainer des Jahres“ und „Bester Verein der IDM“
Im Rahmen der IDM werden zwei Sonderpreise vergeben.
Diese werden für
 den besten Verein bei der IDM (Punktewertung für Finalteilnahme) und
 den erfolgreichsten deutschen Trainer des Jahres 2014 vergeben.

Sonderpreise des Bundesministeriums des Innern
Das Bundesministerium des Innern stellt 2 Sonderpreise zur Verfügung.
Diese werden während der Veranstaltung vergeben.

9. Alters- und Startklassen

Folgende Alters- und Startklassen sind bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften im
Schwimmen für Menschen mit Behinderung startberechtigt:
Altersklassen: Offene Klasse alle Teilnehmer (Jahrgang 2005 u.ä.)

Jugend A Jahrgang 1998 – 1999
Jugend B Jahrgang 2000 – 2001
Jugend C Jahrgang 2002 – 2003
Jugend D Jahrgang 2004 – 2005
Masters 1 Jahrgang 1966 – 1975
Masters 2 Jahrgang 1956 – 1965
Masters 3 Jahrgang 1955 und älter

Startklassen entsprechend der Klassifizierungsordnung der Abteilung Schwimmen des DBS.
Für Körperbehinderte in den Startklassen:

S1 bis S10 Freistil-/Rücken-/Schmetterlingsschwimmen
SB 1 bis SB 9 Brustschwimmen
SM 1 bis SM 10 Lagenschwimmen.

Für Sehbehinderte in den Startklassen S11 bis S13.
Für geistig Behinderte in der Startklasse S14.
Für Allgemeinbehinderte in der Startklasse AB.

10. Öffnungszeiten Organisationsbüro

Das Organisationsbüro ist zu folgenden Zeiten für die Barzahlung von Meldegeldern geöffnet:
Mittwoch, 15.04.2015 15.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag, 16.04.2015 12.00 – 14.00 Uhr und 15.30 – 17.00 Uhr
Freitag, 17.04.2015 12.00 – 14.00 Uhr und 15.30 – 17.00 Uhr
Samstag, 18.04.2015 12.00 – 14.00 Uhr und 15.30 – 17.00 Uhr
Sonntag, 19.04.2015 12.00 – 14.00 Uhr und 15.30 – 17.00 Uhr

11. Meldungen

Mit der Abgabe der Meldungen wird versichert, dass die meldende Person zur
Erstellung und Abgabe der Meldungen ausdrücklich ermächtigt ist und die von ihm
gemeldeten Schwimmer ihre Sportgesundheit entsprechend § 6 WO durch ein ärztliches
Zeugnis nachweisen können. Die Untersuchung/en liegt/liegen zum Zeitpunkt der
Abgabe der Meldungen nicht länger als 1 Jahr zurück. Jeder gemeldete Schwimmer
hat das Startrecht für seinen Verein. Diese Erklärung gilt gleichfalls für alle Mannschafts-
und Staffelteilnehmer sofern diese in der Meldung noch nicht namentlich benannt
wurden.

Meldungen sind mit Hilfe der Online-Meldung über die offizielle Website (www.idm-
schwimmen.de) der Meisterschaft abzugeben. Zzgl. zur Online-Meldung ist ein
vollständiger, ausgefüllter und unterzeichneter Meldebogen bei Ulrike Hentschel (DBS)
vor Veranstaltungsbeginn vorzulegen.
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Mit der Abgabe der Meldung erkennt der Teilnehmer den Anti-Doping Code des DBS in seiner
jeweils gültigen Fassung an (abrufbar unter www.dbs-npc.de) und hat die Hinweise u. a. zur At-
test/TUE Regelung in der Ausschreibung zur Deutschen Meisterschaft zur Kenntnis genommen.

Meldeschluss bei Meldung unter Verwendung der Online-Meldung:
Montag, den 02. März 2015

Die Meldung kann auch durch Übersendung der kompletten Unterlagen der IDM an folgende
Meldeanschrift erfolgen. In diesem Fall ist der frühere Meldeschluss zu beachten!
Meldeanschrift: Deutscher Behindertensportverband e. V.

Ulrike Hentschel Telefon: +49-2234-6000-206
Tulpenweg 2-5 Fax: +49-2234-6000-150
50226 Frechen E-Mail: hentschel@dbs-npc.de
Deutschland

Meldeschluss bei Meldung unter Verwendung der Meldepapiere:
Montag, der 23. Februar 2015

Unvollständige Meldungen oder Meldungen mit nachweislich falschen Angaben werden
zurückgewiesen. Die Anzahl und Namen der Trainer / Betreuer ist im Meldeportal, bei
schriftlicher Form auf dem Meldebogen anzugeben.
Die Vereine / Startgemeinschaften werden über den Eingang ihrer Meldung (bzw. über deren
Zurückweisung) unverzüglich durch eine Meldebestätigung benachrichtigt. Hierfür sind auf dem
Begleitformular eine Fax – Nr. oder Email – Anschrift anzugeben. Eine postalische oder
telefonische Benachrichtigung erfolgt nicht.

Das vorläufige Meldeergebnis wird auf der Internet-Seite veröffentlicht und spätestens vor Beginn
des 1. Wettkampfabschnittes am Informationsstand im Wettkampfbüro ausgehändigt. Der
Informationsstand im Wettkampfbüro ist ab Mittwoch, 15. April 2015, 15.00 Uhr besetzt.

12. Meldegeld

Das Meldegeld für die Internationalen Deutschen Meisterschaften im Schwimmen für Menschen
mit Behinderung beträgt: 7 Euro je Einzelmeldung bzw.

20 Euro je Staffelmeldung.

Die Lizenzgebühr Schwimmen für 2015 ist gesondert nach Aufforderung auf das in der
Veranlagung genannte Konto zu überweisen.

Das Meldegeld kann auf folgenden Wegen gezahlt werden:
a) Durch Überweisung oder elektronische Überweisung (Homebanking) auf Grundlage der

zugesandten Rechnung bis zum darin angegebenen Zeitpunkt auf das Sonderkonto für
Meldegeldzahlungen.
Grundsätzlich gilt nur der Geldeingang auf dem angegebenen Konto als Bestätigung.

b) Ist bei Abholung des Meldeergebnisses kein Geldeingang der Zahlung des Meldegeldes auf
dem Meldegeldkonto vorhanden, erfolgt die Zulassung zu den Meisterschaften nur nach
sofortiger Barzahlung des Meldegeldes an den Ausrichter.
Bei Nichtantreten und bei Abmeldungen nach dem Meldeschluss am 02. März 2015 wird das
Meldegeld grundsätzlich nicht erstattet.

Bankverbindung des Ausrichters für Meldegeldzahlungen
Kontoinhaber: Behindertensportverband Berlin e. V.
Bank: Bank für Sozialwirtschaft
BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE66 1002 0500 0003 2765 02
Bemerkungen: Rechnungsnummer
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13. Erhöhtes nachträgliches Meldegeld (ENM)

Für den Start bei den Intern. Deutschen Meisterschaften wurden für die jeweiligen Altersklassen
folgende Pflichtpunkte festgelegt (die jeweils umgerechneten Zeiten ergeben sich aus der Anlage
zu dieser Ausschreibung).

Jugend D + Senioren 3 80 Punkte
Jugend C 100 Punkte
Jugend B + Senioren 2 150 Punkte
Jugend A + Senioren 1 200 Punkte
Offene Klasse 350 Punkte

Dieses bedeutet, dass jeweilige Aktive entweder im Zeitraum vom 16.04.2014 – 15.04.2015 den
entsprechenden Punktewert auf einer durch die Abt. Schwimmen im DBS oder den DSV
genehmigten Veranstaltung (25m/50m Bahn) oder bei der Internationalen Deutschen
Meisterschaft erreichen muss.
Die umgerechneten Zeiten ergeben sich aus der Anlage zu dieser Ausschreibung. Ergibt sich
durch die Klassifizierung am Veranstaltungstag eine höhere Startklasse, gilt als Nachweiswert für
das ENM die Zeit in der vorherigen Startklasse.
Der DBS – Schwimmen erhebt erhöhtes nachträgliches Meldegeld, wenn Schwimmer in einem
gemeldeten Schwimmwettkampf den geforderten Punktewert nicht erreichen / nachweisen
können oder ohne Abmeldung nach WB nicht antreten. Wird der Aktive disqualifiziert bzw.
beendet den Wettkampf nicht, ist der geforderte Punktewert nachzuweisen.

Das ENM beträgt gem. Sanktionskatalog des DBS Rechtsordnung 25,-- Euro pro Fall.
Schwimmer, die von ihrem Recht zur Abmeldung vom Endlauf keinen Gebrauch gemacht haben
und dennoch nicht antreten, zahlen grundsätzlich ein ENM in Höhe von 50,- EUR.

Die ENM – pflichtigen Verstöße werden im Wettkampfprotokoll aufgeführt. Das ENM ist nach
postalischer Benachrichtigung auf das in der Benachrichtigung angegebene Konto des DBS –
Schwimmen zu überweisen. Medizinische Abmeldungen (Vorlage eines Attestes) während des
Veranstaltungsabschnittes beim Schiedsrichter befreien vom ENM.

14. Wettkampfprotokoll

Das Protokoll steht direkt nach Erstellung auf der Internetseite www.idm-schwimmen.de zum
Einsehen und Herunterladen bereit.

15. Quartiere und Transport

Für die Bestellung von Quartieren und Transporten kontaktieren Sie bitte die Website der IDM
http://www.idm-schwimmen.de/download/ oder:

 Für Nachfragen bezüglich Hotels: hotel@idm-schwimmen.de
 Für Nachfragen bezüglich Transport: transport@idm-schwimmen.de

16. Parkplatz und Durchfahrgenehmigung

Während des gesamten Veranstaltungszeitraums stehen Parkplätze für die Autos der
teilnehmenden Personen und Mannschaften in unmittelbarer Nähe der Schwimmhalle zur
Verfügung.
Da die Anzahl der Parkplätze im Parkhaus der Schwimmhalle sehr begrenzt ist, ist das Parken
dort nur mit einer gesonderten Genehmigung erlaubt. Diese Genehmigung kann von/für
Rollstuhlfahrern und Menschen mit starker Gehbehinderung beantragt werden.
Alle anderen Personen und alle Mannschaften können eine Durchfahrgenehmigung für das
Parkhaus beantragen. Mit dieser ist die Einfahrt in das Parkhaus erlaubt um die Aktiven und
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Betreuer zum Sportlereingang zu bringen, das Auto muss dann jedoch herausgefahren und
außerhalb des Parkhauses geparkt werden.
Eine Beantragung ist über das beigefügte Formular bis zum 02. April 2015 möglich. Später als
Donnerstag, den 02. April 2015 gestellte Anträge können nicht mehr bearbeitet werden.
Die Ausgestellten Park- und Durchfahrgenehmigungen werden bis zum 10. April 2015 per E-Mail
verschickt und müssen zur Veranstaltung mitgebracht werden um eine Einfahrt ins Parkhaus zu
ermöglichen.

17. Haftung

Der DBS und seine Organe haften für Schäden nur in den Grenzen und im Umfang des zur
Verfügung stehenden Haftpflicht - Versicherungsschutzes. Die Haftung für darüber
hinausgehende Schäden wird ausdrücklich ausgeschlossen. Der abgeschlossene
Versicherungsvertrag kann jederzeit bei der DBS-Geschäftsstelle eingesehen werden.
Ansprüche aus den Sportunfall - Versicherungsverträgen der Landessportbünde/des DBS
werden von dieser Haftungsbegrenzung nicht berührt.

V. Jahreslizenzgebühr

Zur Teilnahme an Deutschen Meisterschaften des Deutschen Behindertensportverbandes sind
nur Mitglieder von Vereinen des DBS berechtigt, für die die Jahreslizenzgebühr für die Abteilung
Schwimmen bezahlt ist.

Die Jahreslizenzgebühr wird für jeweils ein Kalenderjahr erhoben und berechtigt zur Teilnahme
an den Meisterschaften der Abteilung Schwimmen (Internationale Deutsche Meisterschaften mit
Jugend- und Seniorenwertung – IDM und Deutsche Kurzbahnmeisterschaften – DKM).
Diese beträgt je Sportler und Jahr 10 € und wird nach folgendem Verfahren erhoben:

Der meldende Verein erhält seitens des DBS -Schwimmen- eine Zahlungsaufforderung über zu
zahlenden Jahreslizenzgebühren. Der in der Veranlagung ausgewiesene Betrag ist separat zum
Meldegeld bis zum angegebenen Datum auf das in der Zahlungsaufforderung angegebene Konto
zu überweisen. Geldeingänge werden bis zur genannten Frist berücksichtigt. Danach ist eine
Zahlung nur in bar im Organisationsbüro bis 1 Std. vor Veranstaltungsbeginn möglich.
Andernfalls besteht für den Aktiven kein Startrecht. Das Meldegeld ist trotzdem zu zahlen.

Anlagen:
Pflichtzeiten
Einverständniserklärung
Meldeliste
Meldebogen
Klassifizierungsskala für Menschen mit mentaler Behinderung (S14)
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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Nachname: _____________________________ Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr): __ / __ / ____

Vorname: _________________________________

 Mann Frau /  Athlet Teamangehöriger

Im Wissen um die historische Bedeutung der Internationalen Deutschen Meisterschaften im
Schwimmen der Behinderten und unter dem Vorbehalt der Anerkennung meiner Teilnahme
als aktiver Sportler / sonstiger Teamangehöriger gebe ich hiermit die folgende Erklärung ab:

Ich bin damit einverstanden gefilmt (zur Verbreitung durch das Fernsehen und andere
Medien), photographiert, namentlich identifiziert und anderweitig erfasst zu werden.

Ich versichere, alle von mir im Verlauf der Internationalen Deutschen Meisterschaften im
Schwimmen der Behinderten angefertigten Foto- und Filmaufnahmen – einschließlich aller
Aufnahmen von Sportlern im Wettkampf an einer der Wettkampfstätten – ausschließlich zu
privaten und nicht-gewerblichen Zwecken zu verwenden. Für alle Ausnahmen ist eine
vorherige schriftliche Genehmigung der Organisatoren einzuholen.

Ich sage zu, Dritten ohne ausdrückliche Genehmigung der Organisatoren nicht zu gestatten,
im Verlauf der Internationalen Deutschen Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten
mein Bild oder meinen Namen im Zusammenhang mit meinen sportlichen Leistungen für
gewerbliche Zwecke zu verwenden.

____________________________ __ / __ / ____

Unterschrift des Athleten/ Teamangehörigen (Tag / Monat / Jahr)

DIESE EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG MUSS ALS VORAUSSETZUNG ZUR TEILNAHME
AN DER MEISTERSCHAFT UNTERSCHRIEBEN WERDEN

BITTE SORGFÄLTIG LESEN



Deutscher-Behindertensportverband - Abteilung Schwimmen
Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen 2015

Meldeliste

Meldender Verein:

Landesverband:

1. Bitte jeden Schwimmer unter einer Nummer aufführen (d.h. Nr. 1 Max Mustermann, Nr. 2 Andrea Musterfrau).

2. Wenn vorhanden, alle Lizenzen (DBS Schwimmen; IPC Swimming; Deutscher Schwimm-Verband) eintragen!

Nur bei Vorliegen der DSV-Lizenznummer mit Abgabe der Meldungen kann die Anerkennung im DSV erfolgen.

3. Alle Sportler ohne Lizenznummern bitte statt dessen die Startklasse angeben (z.B. S8,SB6, SM7)!

Lfd. Name, Vorname / M Geburts- IPC Swimming DBS Schwimmen DSV Wettk.- Strecke Meldezeit

Nr. Mannschaft F jahr SDMS Lizenznummer Lizenznummer Nr

bitte jeden Starter unter einer Nummer aufführen

Anzahl Einzelwettkämpfe Anzahl Staffelwettkämpfe

Blatt 1 von



Deutscher-Behindertensportverband - Abteilung Schwimmen
Meldebogen
Schwimmen

Meldender Verein:

Veranstaltung: Internationale Deutsche Meisterschaften 2015
Deutsche Jugendmeisterschaften 2015
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2015

vom: 16.04.2015 bis: 19.04.2015

Ansprechpartner: Name, Vorname:

Adresse:

Telefon:

Fax:

e-mail:

Anzahl der Meldelisten:

Anzahl der Einzelmeldungen: je Start Meldegeld 7,00 EURO

Summe in EURO: 0 €

Anzahl der Staffelmeldungen: je Start Meldegeld 20 EURO

Summe in EURO: 0 €

Gesamt in Euro: 0 €

Namen der Trainer und Betreuer: 1
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Klassifizierungsskala für Menschen mit geistiger Behinderung 
zur Teilnahme an nationalen Wettbewerben 

 
Bitte lesen Sie diese Erläuterungen vor dem Ausfüllen sorgfältig durch.  

Nur eine vollständig ausgefüllte und unterschriebene Skala kann beurteilt werden. 
 

ABSCHNITT A: PERSÖNLICHE ANGABEN 

 
 

Bundesland       

Sportarten       

Verein       

 

 
Name 

            

Vorname                                             Nachname 

Geb. Datum 

Geb. Ort 

(Schulklasse) 

      

      

(     ) 

weiblich/männlich       

Adresse 

 privat    Betreuungseinrichtung (bitte ankreuzen) 
 
      
    
 

Kontaktdaten 
(Tel./Email) 
 

      
 

 

 

□  Eltern 
□  gesetzl. Vertreter 
□  Vormund 

□  Sonstiges      

  
      

 
      

Vorname                       Nachname 

 
 
Adresse 
 
 

      
 
 

Kontaktdaten 
(Tel./Email) 
 

      

 

 
 
 

Bitte Passbild 

aufkleben (nicht 

älter als 1 Jahr) 

 

Bitte den Namen der 

Sportlerin/des 

Sportlers auf die 

Rückseite schreiben 
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NAME Sportlerin/Sportler:        

 
Erklärungen und Erlaubnis zur Nutzung der Angaben 
 
Die Erklärungen sind durch den Sportler/die Sportlerin bzw. falls dieser/diese nicht in der Lage ist, 
durch den Betreuer/die Betreuerin zu unterschreiben. 
 
Erklärung der Sportlerin/des Sportlers 
 
Indem ich diese Erklärung unterzeichne bestätige ich, dass 

a) soweit ich weiß, alle gemachten Angaben in diesem Formular genau sind und der Wahrheit 
entsprechen. 

b) die gemachten Angaben richtig und mit meinem Einverständnis entstanden sind. 
c) ich verstehe, zu welchem Zweck die gemachten Angaben verwendet werden, oder dass es 

mir erklärt wurde. 
d) ich zur Kenntnis nehme, dass die ausgefüllte Klassifizierungsskala sowie die beigefügten 

Unterlagen ausschließlich für den Zweck der Startberechtigung an nationalen 
Sportveranstaltungen des DBS und seiner Landesverbände verwendet werden. 

 

 

 

 

______________________   __________________________________             

(Ort, Datum) (Unterschrift der Sportlerin/des Sportlers  

  oder Ihr/Sein Zeichen)   

           

 

Erklärung der Eltern/des gesetzlichen Betreuers  

(nur ausfüllen wenn die Sportlerin/der Sportler unter 18 Jahre alt ist oder nicht in der Lage ist,  
zu unterschreiben) 

 

Indem ich diese Erklärung unterzeichne bestätige ich, dass 

a) ich die Anspruchsvoraussetzungen, um als eine Athletin/ein Athlet mit einer geistigen 
Behinderung an Wettkämpfen teilzunehmen verstehe und dass die gemachten Angaben in 
diesem Antrag richtig sind. 

b) die oben genannte Person unter 18 Jahre oder nicht in der Lage ist, zu unterschreiben. 
e) ich laut Gesetz bevollmächtigt bin, im Namen des Athleten zu unterschreiben und damit 

die Erlaubnis gebe, die gemachten Angaben für den Zweck der Startberechtigung an 
nationalen Sportwettbewerben des DBS und seiner Landesverbände verwendet werden. 

 

 

 

 

______________________   __________________________________             

(Ort, Datum) (Unterschrift Name in Druckbuchstaben) 
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ANGABEN ZUR BEARBEITERIN/ZUM BEARBEITER 
 

 
Name 

 
                                                                           

 
      

  Vorname                                           Nachname 

Berufsgruppe bzw. 
Beziehung zur 
Sportlerin/zum 
Sportler 

 Psychologin/Psychologe     Lehrerin/Lehrer Förderschule    
 

 Ärztin/Arzt                            Mitarbeiterin/Mitarbeiter Sozialer Dienst 
 

Berufsgruppe mit vergleichbarer Qualifikation bitte eintragen: 
 

      
 

Adresse  privat    dienstlich (bitte ankreuzen) 
 
 
 

Kontaktdaten 
(Tel./Email) 

      

 

ABSCHNITT B: KLASSIFIZIERUNG DER SPORTLERIN/DES SPORTLERS 

 

FRAGEGRUPPE SCHULABSCHLUSS 

(1) Welcher Schulabschluss wurde erreicht?                                         (bitte eintragen) 
 

(2) Welche Schule/Einrichtung wird/wurde besucht?  
                Regelschule 

                Förderschule für Lernbehinderte  

                Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung 

                WfbM (Werkstatt für behinderte Menschen) 

                                                     (Sonstiges, bitte eintragen)   
 

 

FRAGEGRUPPE FÄHIGKEITEN & FERTIGKEITEN 

Kategorie 1: Aktivitäten des täglichen Lebens 

(3) Kommunikationsfähigkeit:  
 Ist fähig die eigene Meinung in Gesprächen zu vertreten    Ja  Nein 

(4) Selbstversorgung:  
 Ist fähig zum selbstständigen Geldverkehr   Ja  Nein 

(5) Selbstwahrnehmung:  
 Ist fähig sich zu hinterfragen   Ja  Nein 

(6) Umweltwahrnehmung:  
 Findet sich in fremder Umgebung zurecht   Ja  Nein 

(7) Soziale Fähigkeiten:  

 Ist fähig eigenständig zwischenmenschliche Kontakte   Ja  Nein 

    auf- und auszubauen 
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Kategorie 2:  IQ-Test  

(7) IQ-Test Ergebnis       

Name des Tests:                                          

Untersuchungsdatum:                                         

IQ-Wert:                                           

 

Kategorie 3: Gutachten/Bescheinigung aus Schule, Werkstatt für behinderte Menschen, 
Einrichtung, Versorgungsamt, etc. 

(8) Nachweis einer geistigen Behinderung     

Art des Gutachtens/Bescheinigung:                                           

Erstellungsdatum:                                                                    
  
Es muss nur ein entsprechender Nachweis der Kategorie 2 oder 3 erfolgen. Der  Nachweis 
(Gutachten, Bescheinigung, Zeugnis) muss in Kopie beigefügt werden. 

 
 
________________________ 
Ort, Datum  
 
 
________________________ 
Unterschrift Bearbeiterin/Bearbeiter        
 
 
 

Bitte zur abschließenden Beurteilung im Original an die Koordinatorin/den Koordinator 
„Klassifizierung geistige Behinderung“ an folgende Adresse des DBS Landesverbandes  schicken: 

 
Adresse des Landesverbandes: 

 

      
 

Stempel Bearbeiterin/Bearbeiter: 


